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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1994

Norm

LBG §9 Abs1 Z3

ZPO §362 Abs1

Rechtssatz

N a c h § 9 Abs 1 Z3 LBG hat das Gutachten die Bewertung unter Darlegung des angewendeten

Wertermittlungsverfahrens und der Gründe für die Auswahl des angewendeten Verfahrens oder allenfalls

angewendeten Verfahrensverbindung zu enthalten. Damit werden über die in den Verfahrensgesetzen enthaltenen

generellen Bestimmungen über Gutachten von Sachverständigen (zB § 362 Abs 1 ZPO) hinaus die spezi:schen

Inhaltserfordernisse des Bewertungsgutachtens, und zwar jedes Bewertungsgutachtens, angeführt.
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Auch; Beisatz: Der Sachverständige hat die Bewertung unter Darlegung des angewendeten

Wertermittlungsverfahrens und der Gründe für die Auswahl des angewendeten Verfahrens oder der allenfalls

angewendeten Verfahrensverbindung anzuführen (T1)
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